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Satzung

der

Heliad AG

Allgemeine Vorschriften

§1
Firma, Sitz, Dauer

Die Gesellschaft führt die Firma

Heliad AG.

2. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main

3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

§2
Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von Unternehmen, das

längerfristige Halten, Verwalten und Fördern von Mehrheitsbeteiligungen an
Unternehmen sowie der Erwerb, das Halten, Verwalten und Fördern von

Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen insbesondere an deutschen und
ausländischen Gesellschaften aus der Finanzdienstleistungs- und Medienbranche

sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen

insbesondere für die eingegangenen Beteiligungen.

Ziel der Gesellschaft ist in Bezug auf die Mehrheitsbeteiligungen die langfristige

Förderung und Wertsteigerung.

Die Gesellschaft ist zu allen nicht erlaubnispflichtigen Geschäften und Maßnahmen

berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar
erforderlich sind oder nützlich erscheinen.

§3
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
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§4
Bekanntmachungen und Informationen

(l) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit
gesetzlich nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Soweit Bekannt-

machungen freiwilliger Natur sind, können sie auch ausschließlich auf der Inter-

netseite der Gesellschaft erfolgen.

(2) Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Inhabern

zugelassener Wertpapiere Informationen auch im Wege der Datenfernübertragung
übermitteln.

Grundkapital und Aktien

§5
Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 8. 410. 265, 00 (in Worten: Euro

Acht Millionen vierhundertzehntausendzweihundertfünfundsechzig) und ist
eingeteilt in 8. 410. 265 Stückaktien im rechnerischen Nennwert von EUR 1, 00.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21. Juni

2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insge-
samt EUR 2. 725.835,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis
zu 2. 725. 835 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder

Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht
kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass neue Aktien von einem

Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. l Satz l oder § 53b Abs. l Satz l oder

Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher

Kredit- bzw. Finanzinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das

Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen ganz oder teilweise
auszuschließen:

• zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen

Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende

anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des vorhandenen Grundkapitals
bezogen sowohl auf den Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch zum

Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien nicht übersteigt und der Ausgabebe-
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3.

trag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits in den Handel einbezogen

Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des
endgültigen Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne

der §§ 203 Abs. l und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der

Berechnung der 10%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital abzu-

setzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit dem

22. Juni 2022 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder ent-

sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind.

Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der

neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung
des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesell-

schaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem

oder den Dritten zu zahlen ist;

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von
Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder

Beteiligungen an Unternehmen,

• soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der

Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschrei-

bungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht
auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung
ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw.
Wandlungspflicht zustünde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den

weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei

der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2022
festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals
aus dem Genehmigten Kapital 2022 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten
Kapital 2022 anzupasslen.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1. 815. 000,00 durch Ausgabe von bis zu

1. 815.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/1). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur so weit durch-
geführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldver-

Schreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit

Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die die Gesellschaft oder

ihre in- oder ausländischen Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 10. Dezember 2014 bis

zum 30. November 2019 ausgegeben hat, von ihren Options- bzw. Wandlungs-
rechten aus diesen Schuldverschreibungen Gebrauch machen oder ihre Pflicht zur

Wandlung erfüllen, und zwar in allen Fällen jeweils soweit das Bedingte Kapital
2014/1 nach Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen benötigt
wird. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw.
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Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in

dem sie aufgrund der Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder der
Erfüllung von Wandlungspflichten ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der

Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu € 240. 867,00 durch Ausgabe von

bis zu 240.867 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/11). Das Bedingte Kapital 2014/11 dient ausschließlich der

Sicherung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptver-
Sammlung vom 10. Dezember 2014 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms
2014 in der Zeit bis einschließlich zum 30. November 2019 an Mitglieder des
Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäfts-
führungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen

ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie Bezugsrechte ausgegeben werden und deren Inhaber von ihrem

Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft

nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt oder Barausgleich
leistet. Die Ausgabe der neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital 2014/11 erfolgt
zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses

jeweils zu bestimmenden Bezugspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des

Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch

kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns
gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen. Soweit der Vorstand betroffen ist, ist der Aufsichts-

rat entsprechend ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist des Weiteren ermächtigt, die

Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten
Kapitals anzupassen.

§6
Aktien

Die Aktien lauten auf den Namen. Dies gilt auch für neue Aktien, sofern die
Hauptversammlung nichts anderes beschließt.

Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und

Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand. Die Gesellschaft kann einzelne Aktien

in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien verbriefen

(Globalaktien, Globalurkunden). Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer
Anteile sowie etwaiger Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine ist ausgeschlossen.

Bei einer Kapitalerhöhung, die im Laufe eines Geschäftsjahres durchgeführt wird,

kann die Gewinnverteilung im Hinblick auf die jungen Aktien abweichend von § 60
Abs. 2 AktG geregelt werden.
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Der Vorstand

§7
Vorstand

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die

Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. Auch wenn das

Grundkapital mehr als drei (3) Millionen Euro beträgt, kann der Aufsichtsrat

bestimmen, dass der Vorstand nur aus einer Person besteht.

Soweit der Aufsichtsrat bei der Bestellung der Mitglieder des Vorstands keinen

kürzeren Zeitraum beschließt, werden die Mitglieder des Vorstands für fünf Jahre
bestellt.

Der Vorstand hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der

Satzung, der Geschäftsordnung und der Beschlüsse des Aufsichtsrats zu führen.

Der Vorstand kann in allen Fragen der Geschäftsführung die Entscheidung der
Hauptversammlung herbeiführen. Im Falle des § 111 Abs. 4 Satz 3 AktG wie bei

schwerwiegenden Eingriffen in Rechte der Aktionäre ist er hierzu verpflichtet.

Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen

Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. Diese bedarf der

Zustimmung des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat hat zu bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften des

Vorstands generell oder im Einzelfall im Innenverhältnis nur mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen.

§8
Vertretung

l. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei

Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft

mit einem Prokuristen vertreten.

2. Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen, die Gesellschaft

allein zu vertreten.
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Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern generell oder für den Einzel-

fall die Befugnis erteilen, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften
mit sich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

Der Aufsichtsrat

§9
Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung

l. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

2. Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu

wählenden Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum

beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der

Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr

nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit

beginnt, wird nicht mitgerechnet.

3. Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt

werden. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so

erlischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Ergänzungswahl

stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen

Aufsichtsratsmitglieds. Ergänzungswahlen erfolgen für die restliche Amtsdauer des

ausgeschiedenen Mitglieds.

4. Jedes Mitglied und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt mit

Monatsfrist zum Monatsende auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche

Mitteilung an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand

niederlegen. Für die Abwahl durch die Hauptversammlung gilt die gesetzliche
Mehrheit.

§ 10

Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter

l. Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu

gewählt worden sind, wählt der Aufsichtsrat in einer Sitzung, zu der es einer

besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen

Stellvertreter für die Dauer seiner Amtszeit. Die Sitzung wird von dem an

Lebensjahren ältesten anwesenden Aufsichtsratsmitglied eröffnet, der den

Vorsitzenden wählen lässt. Entsprechendes gilt, wenn der Vorsitzende oder sein

Stellvertreter wegen Ablauf ihrer Amtszeit mit Beendigung einer

Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.
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2. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so
hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen Nachfolger des Ausgeschiedenen für
dessen restliche Amtszeit zu wählen.

3. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bleiben bis zur Wahl eines neuen

Vorsitzenden bzw. Stellvertreters, jedoch nicht über die Dauer ihrer Mitgliedschaft
im Aufsichtsrat hinaus, im Amt.

§11
Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse für besondere Aufgaben und
Befugnisse bilden. Den Ausschüssen des Aufsichtsrats können auch, soweit gesetzlich
zulässig, Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden. Für
Beschlussfassungen in den Ausschüssen gelten die folgenden Bestimmungen
entsprechend, soweit nicht zwingend gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.

§12
Sitzungen des Aufsichtsrats

l. Der Vorsitzende - im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter - beruft die

Sitzungen des Aufsichtsrates schriftlich, per Telefax oder per E-Mail unter

Einhaltung einer Frist von mindestens 7 Tagen ein. Bei der Berechnung der Frist
werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht
mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Einberufende eine andere Form der

Einberufung wählen und/oder die Frist abkürzen.

2. Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist ein Tagesordnungspunkt
nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen werden,
wenn kein Aufsichtsratsmitglied der Beschlussfassung innerhalb einer

angemessenen, vom Vorsitzenden festzusetzenden Frist, widerspricht.

3. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates bzw. im Falle seiner Verhinderung sein
Stellvertreter leitet die Sitzungen des Aufsichtsrates und bestimmt die Reihenfolge
der Verhandlungsgegenstände sowie die Art der Abstimmung.

4. Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse

teil, sofern der Aufsichtsrat nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt.

5. Der Aufsichtsratsvorsitzende kann Sachverständige und Auskunftspersonen zur
Beratung hinzuziehen. Der Aufsichtsrat ist vor einer Zuziehung zu hören.
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§13
Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Beschlüsse sollen in der Regel in
Sitzungen gefasst werden. Als Sitzung gelten auch Telefon- und Videokonferen-

zen. Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats kann auf Veranlassung des Vorsit-
zenden auch außerhalb von Sitzungen durch mündliche, fernmündliche, schriftli-
ehe, durch Telefax oder mittels elektronischer Medien übermittelter Stimmabga-
ben erfolgen. Ein Widerspruchsrecht einzelner Mitglieder des Aufsichtsrats besteht

nicht. Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen
Mitgliedern zugeleitet. Eine Beschlussfassung in der Sitzung kann auf Veran-

lassung des Vorsitzenden mit einer Beschlussfassung außerhalb der Sitzung
kombiniert werden (gemischte Beschlussfassung).

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen des Aufsichtsrats

dadurch teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Als

schriftliche Stimmabgabe gilt auch eine durch Telefax oder mittels elektronischer

Medien übermittelte Stimmabgabe.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß
geladen wurden und mindestens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder

sein Stellvertreter, an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch
an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält oder eine

schriftliche Stimmabgabe überreichen lässt.

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit gesetzlich oder in dieser Satzung
nicht anderes zwingend bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen

Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden bei der Ermittlung des Beschluss-

ergebnisses nicht mitgezählt. Bei Wahlen genügt die verhältnismäßige Mehrheit.

Bei Stimmengleichheit gibt, auch bei Wahlen, die Stimme des Vorsitzenden des

Aufsichtsrats oder im Verhinderungsfälle seines Stellvertreters den Ausschtag.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften

anzufertigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind. In der Niederschrift

sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tages-
Ordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des Auf-

sichtsrats anzugeben. Die Niederschrift ist allen Mitgliedern zuzuleiten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, ist

ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Beschlüsse des

Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und Erklärungen für

den Aufsichtsrat entgegenzunehmen.
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§14
Vergütung des Aufsichtsrats

l. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine jährlich nach Ablauf des

Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von insgesamt € 60. 000,00
(„Gesamtvergütung"). Über die Verteilung der Gesamtvergütung unter seinen
Mitgliedern entscheidet der Aufsichtsrat.

2. Die auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft

erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer

der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und sie dieses Recht ausüben.

§15
Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder

l. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im

Aufsichtsrat bekannt geworden sind, haben die Aufsichtsratsmitglieder - auch
nach dem Ausscheiden aus dem Amt - Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen
des Aufsichtsrats anwesende Personen, die nicht Aufsichtsratsmitglieder sind, sind
zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten.

2. Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied - auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt

-, vertrauliche Angaben, Geheimnisse oder Informationen von denen nicht mit

Sicherheit auszuschließen ist, dass es sich um vertrauliche Angaben oder
Geheimnisse handelt, an Dritte weiterzugeben, so hat er dies dem Vorsitzenden

des Aufsichtsrats und dem Vorstand unter Bekanntgabe des Empfängers zuvor

schriftlich mitzuteilen und diesen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob die
Weitergabe der Information mit Abs. l vereinbar ist.

3. Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied hat im Falle seines

Ausscheidens aus dem Amt sämtliche in seinem Besitz befindlichen vertraulichen

Unterlagen der Gesellschaft an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats auszuhändigen.

§ 16

Satzungsänderungen

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung

betreffen, insbesondere auch Änderungen der Angaben über das Grundkapital

entsprechend dem jeweiligen Umfang von Kapitalerhöhungen aus bedingtem und

genehmigten Kapital beziehungsweise von Kapitalherabsetzungen aufgrund der

Einziehung von Aktien, zu beschließen.
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Die Hauptversammlung

§17
Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines

jeden Geschäftsjahres statt.

Sie beschließt insbesondere über die Entlastung des Vorstands und des

Aufsichtsrats, die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl des

Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung
des Jahresabschlusses.

Außerordentliche Hauptversammlungen sind in den durch Gesetz bestimmten
Fällen sowie dann einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert.

§ 18

Einberufung der Hauptversammlung

l. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer

deutschen Wertpapierbörse oder in einem Umkreis von 100 km dieser benannten
Orte statt.

2. Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf

die Anmeldung der Aktionäre gemäß § 19 Abs. l Satz 2 zugegangen sein muss,

einzuberufen. Der Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen.

3. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung auszugswei-

se oder vollständig in Bild und Ton übertragen werden kann. Die Übertragung

kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt

Zugang hat. Die Form der Übertragung ist mit Einladung bekannt zu machen.

4. Der Vorstand ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vor der Hauptversammlung
Auskünfte auf der Internetseite der Gesellschaft zu erteilen. Die Auskünfte

müssen gegebenenfalls dort mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptver-

Sammlung und bis zum Ende der Hauptversammlung verfügbar und in der Haupt-

Versammlung durchgängig zugänglich sein.

§19
Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung

l. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im

Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptver-
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Sammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in

der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse schriftlich, per Telefax oder auf mit
der Einberufung näher zu bestimmendem Weg der elektronischen Kommunikation

mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (letzter Anmeldetag) zugehen.
Weder der Tag des Zugangs noch der Tag der Hauptversammlung ist mitzurech-

nen. Eine Verlegung von einem Sonntag, Sonnabend oder Feiertag auf einen zeit-
lich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht.

Löschungen, Neueintragungen und Änderungen im Aktienregister finden in den

letzten sechs Tagen vor der Hauptversammlung sowie am Tag der Hauptver-
Sammlung selbst nicht statt.

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Ertei-

lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, der

Textform (§ 126b). Der Nachweis der Vollmacht kann der Gesellschaft auf einem

vom Vorstand näher zu bestimmenden Weg der elektronischen Kommunikation

übermittelt werden. Die Einzelheiten sind mit der Einberufung bekannt zu machen.

Die Gesellschaft benennt einen oder mehrere Stimmrechtsvertreter für die Aus-

Übung der Stimmrechte von Aktionären nach deren Weisung. Für die Erteilung der
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, ihren Widerruf sowie den

Nachweis der Bevollmächtigung und seine Übermittlung gilt Abs. 3 Satz 2 und 3.

Die Einzelheiten sind mit der Einberufung bekannt zu machen.

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne

an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist ermächtigt, mit der
Einberufung der Hauptversammlung Bestimmungen zum Verfahren zu treffen.

§ 20

Versammlungsleitung

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im

Falle seiner Verhinderung ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied.
Ist der Vorsitzende verhindert und hat er niemanden zu seinem Vertreter

bestimmt, so leitet sein Stellvertreter die Hauptversammlung. Ist keine der

vorbezeichneten Personen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit,

so eröffnet der an Lebensjahren älteste anwesende Aktionär die Versammlung und
lässt von dieser einen Vorsitzenden wählen.

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Ver-

handlungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung. Der Versamm-

lungsleiter ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht für den ganzen Hauptver-

sammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Redner

zeitlich angemessen zu beschränken.
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Soweit der Vorsitzende nichts anderes bestimmt, werden die Ja-Stimmen durch

Abzug der Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen von den Stimmen der bei

der Abstimmung anwesenden oder vertretenen stimmberechtigten Aktionäre
ermittelt.

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptver-

Sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten
teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege

elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
der Einberufung der Hauptversammlung Bestimmungen zum Verfahren zu treffen.

§21
Stimmrecht und Beschlussfassung

Je eine Stückstammaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt, sobald

die gesetzliche Mindesteinlage auf die Aktie geleistet ist. Die Ausübung des
Stimmrechts ist auch durch einen nicht schriftlich Bevollmächtigten möglich,

sofern dies in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gegeben wurde.

Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der

abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit der

einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung auf die vertretenen stimmbe-

rechtigten Stückaktien entfallenden Betrags des Grundkapitals, soweit nicht das

Gesetz oder die Satzung zwingend eine größere Mehrheit erfordert. Stimmenthal-

tungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt.

4.

Für die Beschlussfassung über die Vornahme einer Satzungsänderung (mit Aus-

nähme einer Änderung des Gegenstands des Unternehmens), eine ordentliche

Kapitalerhöhung, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird

oder die Ausgabe von Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen und die Gewäh-

rung von Genussrechten, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausge-

schlössen wird, genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Wird bei Wahlen eine Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimme im ersten

Wahlgang nicht erreicht, findet eine engere Wahl unter denjenigen Personen statt,

welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit auch im

zweiten Wahlgang entscheidet das Los.
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Schlussbestimmungen

§22
Jahresabschluss, Gewinnermittlung, Gewinnverwendung

l. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß den gesetzlichen
Regelungen aufzustellen, falls erforderlich zu prüfen und festzustellen.

2. Über die Verwendung des Bilanzgewinns beschließt die Hauptversammlung.

3. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien gemäß §
60 Abs. 3 AktG abweichend beschlossen werden.

4. Die Hauptversammlung kann eine Sachausschüttung beschließen.

§23
Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand in Höhe von bis zu EUR 2. 000.

§24
Sonstiges

Soweit diese Satzung keine Bestimmungen enthält, gilt das Gesetz. Sollten einzelne

Bestimmungen dieser Urkunde unwirksam sein oder werden, so soll davon der übrige
Inhalt unberührt bleiben. Die Gründer sind gegenseitig verpflichtet, eine etwa
unwirksame Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlich

angestrebten Zweck möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für Lücken.



/bsc

Satzunasbescheiniauna

Ich bescheinige in meiner Eigenschaft als amtlich bestellte Notarvertreterin,

dass bei der vorstehenden Satzung die geänderten Bestimmungen mit dem

Hauptversammlungsprotokoll über die Änderung der Satzung vom

17. August 2023 (UVZ-Nr. 268/2023 G vom 22 August 2023) und die unver-

änderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten

vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Frankfurt am Main, den 12. Oktober 2023

Vedrana Ponseck

als amtlich bestellte Vertreterin

des Notars Ronald Gerns


